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116. Sitzung 

Bonn, den 29. September 1982 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsident Frau Renger: Die Sitzung ist eröff-
net. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der CDU/ 
CSU hat beantragt, den von den Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP eingebrachten Antrag nach 
Art. 67 des Grundgesetzes — Drucksache 9/2004 — 
am  Freitag, dem 1. Oktober 1982, auf die Tagesord-
nung des Deutschen Bundestages zu setzen. Das 
Haus ist mit dieser Erweiterung der Tagesordnung 
einverstanden? — Ich sehe keinen Widerspruch; 
auch die CDU/CSU-Fraktion scheint in der Person 
des Herrn Czaja zuzustimmen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sollen 
die folgenden Tagesordnungspunkte abgesetzt wer-
den: Punkt 7 — erste Beratung des Entwurfs eines 
Bilanzrichtlinie-Gesetzes —, Punkt 8 — erste Bera-
tung des Entwurfs einer Verwaltungsprozeßord-
nung —, Punkt 14 — Beratung der Beschlußempfeh-
lung und des Berichts des Ausschusses für Jugend, 
Familie und Gesundheit zum Dritten Familienbe-
richt —, Punkt 15 — erste Beratung des Entwurfs ei-
nes Krankenpflegegesetzes. 

Bereits am Donnerstag sollen beraten werden: 
Punkt 16 — zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes über die 
Pockenschutzimpfung — und Punkt 17 — erste Be-
ratung des Entwurfs eines Bundeskleingartengeset-
zes. 

Ist das Haus auch damit einverstanden? — Das ist 
der Fall. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe jetzt Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache 9/1998 — 

Zunächst der Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Justiz. Der Parlamentarische Staatssekre-
tär Dr. de With steht zur Beantwortung zur Verfü-
gung. Frage 1 des Abgeordneten Dr. Kübler: 

Hält die Bundesregierung die „Pleitestatistiken" für ausrei-
chend aussagekräftig i. S. der Transparenz von Ursachen und 
Auswirkungen, und trifft es zu, daß insbesondere Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung (GmbH) besonders häufig Kon-
kurs anmelden? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Justiz: Herr Kollege, die vom Statistischen 
Bundesamt periodisch herausgegebene Statistik der 
Konkurs- und Vergleichsverfahren enthält die Zahl 
der Insolvenzen, mit denen die Konkurs- und Ver-
gleichsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland 
einschließlich West-Berlin befaßt werden. Sie gibt 
Auskunft über die Zugehörigkeit zu einem Wirt-
schaftszweig, über Rechtsform und Alter der betrof-
fenen Unternehmen sowie über die Größenklassen 
der angemeldeten Forderungen. Zu den Auswirkun-
gen der Insolvenzen wird der Ausfall, den Konkurs-
gläubiger mit ihren Forderungen erleiden, ausge-
wiesen. 

Erkenntnisse über Ursachen oder über weiterge-
hende Auswirkungen von Insolvenzen lassen sich 
nur mit erheblichem Aufwand gewinnen. Eine dafür 
notwendige Rechtstatsachenforschung hat die Bun-
desregierung zur Vorbereitung der Insolvenzrechts-
reform durch eine sozialwissenschaftliche For-
schungsgruppe durchführen lassen. Ihre Ergebnisse 
sind 1978 in dem Buch „Die Praxis der Konkursab-
wicklung in der Bundesrepublik Deutschland" veröf-
fentlicht worden. 

Es trifft zu, daß Unternehmen, die in der Rechts-
form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung be-
trieben werden, häufiger in finanzielle Schwierig-
keiten geraten als andere. Von den Unternehmens-
insolvenzen entfiel 1981 mehr als die Hälfte auf Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Kübler. 

Dr. Kübler (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, 
daß von der Zahl der Insolvenzen deshalb Abstriche 
gemacht werden müssen, weil bei Konkursen von 
Unternehmen mit rechtlich verselbständigten Tei-
len jede einzelne dieser Firmen als gesonderter In-
solvenzfall in die Statistik eingeht, obwohl wirt-
schaftlich das Gesamtunternehmen als eine Einheit 
zu betrachten ist? 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär: Nicht in bezug 
auf die GmbH. Bei der Personalhandelsgesellschaft 
können so Mehrfachzählungen erfolgt sein, aber ich 
glaube nicht, daß das die Statistik grundsätzlich ver-
schiebt. 
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Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, bit-
te, Herr Kollege. 

Dr. Kübler (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, 
daß im Falle einer GmbH & Co. KG eine Insolvenz 
schon allein wegen der rechtlichen Konstruktion zu 
mindestens zwei Konkursverfahren führt? 

Dr. de With, Parl. Staatssekretär: Das ist richtig. 
Wirtschaftlich ist das sicher ein Vorgang, aber in der 
Regel sind das zwei Konkursverfahren. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Geschäftsbereich des Bundesministers für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. Die Frage 2 des 
Herrn Abgeordneten Eigen wird auf seinen Wunsch 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Verteidigung auf. Die Frage 3 des Abgeord-
neten Clemens wird auf seinen Wunsch schriftlich 
beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Verkehr auf. Der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Mahne steht zur Beantwortung zur 
Verfügung. Frage 4 des Herrn Abgeordneten Fun-
ke: 

Aus welchen Gründen beschränkt sich die Bundesregie-
rung (wie z. B. gegenüber Indonesien) darauf, eine gleichbe-
rechtigte Berücksichtigung deutscher Linien bei der La-
dungslenkung zu fordern, statt dafür einzutreten. daß sich die 
Regierungen den Kodexregelungen entsprechend zurückhal-
ten und den Outsiderverkehr freihalten? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Mahne, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Verkehr: Herr Kollege Funke, die Bundesregie-
rung beschränkt sich nicht nur auf die von Ihnen ge-
nannte Initiative. Sie hat die indonesische Regie-
rung auch aufgefordert, ihre Schiffahrtspolitik bei 
Inkrafttreten des UNCTAD-Linienkodex mit den 
Regelungen des Kodex voll in Einklang zu brin-
gen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Funke. 

Funke (FDP): Was unternimmt die Bundesregie-
rung, um z. B. bei Lieferungen im Zuge der Entwick-
lungshilfe nach Indonesien diese erklärte Verkehrs-
politik auch durchzusetzen? 

Mahne, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, die 
Bundesregierung hat sich in einer diplomatischen 
Note am 20. Juli dieses Jahres an Indonesien ge-
wandt und gegen den Vorbehalt, der in dem indone-
sischen Dekret ausgesprochen worden ist, alle regie-
rungseigenen Ladungen mit Schiffen nur über indo-
nesische Reedereien zu befördern, votiert. In den 
Vorbehalt sind auch durch Kapitalhilfe finanzierte 
Lieferungen eingeschlossen. Für die Beförderung 
von Lieferungen aus der Kapitalhilfe bestehen aber 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und In-
donesien vertragliche Vereinbarungen, nach denen 
Indonesien keine Maßnahmen treffen darf, die die 

gleichberechtigte Beteiligung deutscher Verkehrs-
unternehmen ausschließen oder erschweren wür-
den. Wir sind hier also — unterstützt auch von den 
Staaten Belgien, Dänemark, Finnland, Großbritan-
nien, Italien, den Niederlanden und weiteren euro-
päischen Ländern — dabei, auf diplomatischem 
Wege für eine dem Kodex entsprechende Verteilung 
des Ladungsaufkommens zu sorgen. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine zweite Zusatzfra-
ge, Herr Abgeordneter Funke. 

Funke (FDP): Herr Staatssekretär, was hat die 
Bundesregierung — mit Ausnahme dieses Votums 
— konkret unternommen, um diese erklärte Politik 
umzusetzen? 

Mahne, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich 
bitte sehr um Verständnis — auch im Interesse der 
Sache — , daß ich hier keine Erklärungen darüber 
abgeben kann, was im Einzelfall unternommen wird 
oder unternommen worden ist, weil wir natürlich 
von Fall zu Fall — unter Abwägung aller relevanten 
Gesichtspunkte — über Gegenmaßnahmen zu ent-
scheiden haben. Ich darf Ihnen versichern, daß es 
das Bemühen gibt, alles daran zu setzen, daß hier 
entsprechend dem Verhaltenskodex verfahren wird. 
Ich würde auch glauben, daß dies ein Bemühen ist, 
das mit Aussicht auf Erfolg betrieben wird. 

(Funke [FDP]: Danke schön!) 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe die Frage 5 des 
Herrn Abgeordneten Funke auf: 

Hält die Bundesregierung bilaterale Schiffahrtsverträge 
mit Vorrechten für die nationalen Linien für vereinbar mit 
Geist und Wortlaut des EG-Vertrags, und wie beurteilt sie die 
Auffassung der EG-Kommission, daß bestehende bilaterale 
Verträge korrekturbedürftig sind und nur eine gleichberech-
tigte Beteiligung aller EG-Linien vertragskonform ist? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Mahne, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Funke, 
nach Auffassung der Bundesregierung sind bilate-
rale Schiffahrtsverträge mit Vorrechten für natio-
nale Linien mit dem EG-Vertrag vereinbar. Der 
Bundesregierung ist nicht bekannt, daß die EG-
Kommission solche Verträge für korrekturbedürftig 
hält und nur eine gleichberechtigte Beteiligung aller 
EG-Linien als vertragskonform betrachtet. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter? 

(Funke [FDP]: Nein, danke!) 

— Keine Zusatzfragen. — Danke schön, Herr Staats-
sekretär. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
auf. 

Die Frage 42 des Herrn Abgeordneten Dr. Zum-
pfort wird auf seinen Wunsch schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Dann rufe ich den Geschäftsbereich des Bundes-
ministers des Innern auf. Herr Staatssekretär Dr. 
Fröhlich steht zur Beantwortung der Fragen zur 
Verfügung. 
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Vizepräsident Frau Renger 
Ich rufe die Frage 6 des Herrn Abgeordneten 

Schröder (Hannover) auf: 

Werden Bundesmittel zur Förderung von Bildungsmaßnah-
men bzw. Seminaren des Deutschen Beamtenbunds einge-
setzt, und wenn ja, in welcher Höhe? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär im Bundesministe-
rium des Innern: Herr Abgeordneter, ebenso wie 
zahlreiche andere Organisationen wird auch der 
Deutsche Beamtenbund bei Bildungsmaßnahmen 
bzw. Seminaren aus Bundesmitteln gefördert. Eine 
Umfrage hierzu hat folgendes ergeben: Das Auswär-
tige Amt wird ein deutsch-chinesisches Seminar in 
der Zeit vom 3. bis 24. Oktober dieses Jahres in Bonn 
mit 9 000 DM fördern. 

Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehun-
gen wird in diesem Jahr für deutschlandpolitische 
Seminare der Beamtenjugend bis zu 40 000 DM und 
für entsprechende Veranstaltungen des Bildungs- 
und Sozialwerks des Deutschen Beamtenbundes bis 
zu 45 000 DM aufwenden. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit hat für eine Tagung der Bundesfrauenver-
tretung im Oktober oder November 1982 30 000 DM 
vorgesehen. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit hat für 1982 einen Förderungsbetrag von 
30 000 DM veranschlagt. Von der Bundeszentrale für 
politische Bildung erhält das Bildungs- und Sozial-
werk des Deutschen Beamtenbundes im Haushalts-
jahr 1982 zur Durchführung von Maßnahmen der po-
litischen Erwachsenenbildung, für die insgesamt 
6,25 Millionen DM vorgesehen sind, 190 000 DM, die 
durch Vorlage der jeweiligen Veranstaltungspro-
gramme abgerufen werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine Zusatzfrage. 

Dann rufe ich die Frage 7 des Herrn Abgeordne-
ten Schröder (Hannover) auf: 

Haben am Wochenende des 10. auf den 11. bzw. 12. Septem-
ber 1982 solche Seminare oder Bildungsmaßnahmen im 
Raum Bonn stattgefunden, und, wenn ja, welche? 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär: Die von mir schon er-
wähnte Umfrage hat ergeben, daß solche Seminare 
oder andere Bildungsmaßnahmen im Raum Bonn in 
dem angegebenen Zeitraum nicht stattgefunden ha-
ben. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine Zusatzfrage. 

Die Fragen 8 und 9 des Herrn Abgeordneten Ger-
stein werden auf Wunsch des Fragestellers schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 10 des Herrn Abgeordneten 
Hansen auf: 

Wie will die Bundesregierung nach einer Übernahme der 
Verwaltung des Berliner Document Center mit den Dr. h. c. 
Kiesinger und andere noch lebende Persönlichkeiten betref-
fenden Dokumenten verfahren, wenn sie sich unter den Ak-
ten befinden, die im „Giftschrank" des Document Center zur 
Zeit noch unter Verschluß gehalten werden'? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, 
die vom Berliner Document Center in deutsche Ver-
waltung übernommenen Archivalien werden dann 
ausnahmslos nach den Regeln der Benutzungsord-
nung für das Bundesarchiv vom 11. September 1969 
in der Fassung vom 18. Mai 1978 verwaltet werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Hansen. 

Hansen (fraktionslos): Herr Staatssekretär, in der 
Hoffnung, von Ihnen noch einiges zu erfahren, ehe 
die Akten unter der neuen Regierung ganz im Keller 
verschwinden, möchte ich Sie fragen, ob die Bundes-
regierung Kenntnis vom Inhalt und vom Personen-
bezug derjenigen Akten hat, die in einem „Gift-
schrank" im Document Center aufbewahrt werden. 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär: Herr Abgeordneter, 
mir persönlich ist von einem „Giftschrank" dort 
nichts bekannt. Die Benutzungsordnung, die für uns 
maßgeblich sein wird, enthält ebenfalls keine spe-
ziellen „Giftschrank"-Regelungen. Ich kann Ihnen 
versichern, daß vorgesehen ist, alle Unterlagen, die 
uns von den Amerikanern übergeben werden, nach 
den allgemeinen Regeln der Benutzungsordnung, 
die ich Ihnen gern zur Verfügung stellen kann, zu-
gänglich zu machen. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege, im übri-
gen möchte ich bitten, solche Unterstellungen hier 
nicht in die Fragestunde mit einzubringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Sie haben eine weitere Zusatzfrage. 

Hansen (fraktionslos): Herr Staatssekretär, wie 
vereinbart sich Ihre Unkenntnis darüber, ob es im 
Document Center so etwas wie einen „Giftschrank" 
gibt, mit der Auskunft, die die Bundesregierung bis-
her immer dahin gehend gegeben hat, daß Ermitt-
lungen über Verbrechen in der Nazizeit und die Ver-
folgung von anderen Untaten bisher durch die Tat-
sache, daß dieses Document Center in US-amerika-
nischer Hand ist, nicht behindert worden sind, ob-
wohl selbst die Zentralstelle in Ludwigsburg zugege-
ben hat, daß die Ermittlungen durch systematische 
Nachforschungen hätten wesentlich beschleunigt 
werden können und nicht auszuschließen ist, daß ei-
nige Täter bis heute nicht bestraft sind. 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär: Das war eine etwas 
komplizierte Frage, Herr Abgeordneter. 

Ich kann mich hier nicht zu der Praxis der Ameri-
kaner äußern, die diese Archivalien bisher verwaltet 
haben. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, daß 
auch mit den Amerikanern darin Übereinstimmung 
besteht, daß sowohl die von uns in deutsche Verwal-
tung übernommenen Bestände als auch die korre-
spondierenden Bestände, die die Amerikaner in ihre 
Archive überführen, nach denselben Prinzipien der 
Benutzung offengelegt werden. 

(Hansen [fraktionslos]: Ihr Wort in Gottes 
Ohr!) 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter 
Czaja, eine Zusatzfrage, bitte. 
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Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, nach-
dem in der Ursprungsfrage Behauptungen über Ver-
brechen in der Nazizeit aufgestellt worden sind und 
Sie zu den Namen und behaupteten angeblichen Do-
kumenten, die einen früheren Bundeskanzler be-
treffen, hier nicht Stellung genommen haben, 
möchte ich Sie in aller Form fragen, ob der Bundes-
regierung solche Dokumente, die hier angeführt 
sind, auch nur annährend bekannt sind. 

Dr. Fröhlich, Staatssekretär: Ich habe von solchen 
Dokumenten keine Kenntnis, Herr Abgeordneter. 

(Hansen [fraktionslos]: Hört! Hört!) 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Finanzen auf. Der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär Huonker steht zur Beantwortung zur 
Verfügung. 

Die Frage 11 des Herrn Abgeordneten Zumpfort 
wird auf seinen Wunsch schriftlich beantwortet. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 12 des Herrn Abgeordneten Cle-
mens auf: 

Ist die Bundesregierung angesichts dringend notwendiger 
Sparmaßnahmen im konsumtiven Bereich der Auffassung, 
daß Überprüfungen wie im Bundesverteidigungsministerium 
auch in den anderen Bundesministerien erfolgen mit dem 
Ziel, personelle Überbesetzungen abzubauen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Huonker, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster der Finanzen: Sehr geehrter Herr Kollege Cle-
mens, es gehört zu den ständigen Aufgaben der Bun-
desregierung und der Organisationsreferate in den 
einzelnen Bundesministerien, durch eingehende 
Untersuchungen festzustellen, ob personelle Über-
besetzungen bestehen. Die Ressorts werden daher 
in den jährlichen Rundschreiben für die Aufstellung 
des Haushaltsentwurfs angehalten, den durch neue 
Aufgaben entstehenden Personalbedarf durch Um-
setzung entbehrlich gewordener Stellen zu decken. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Clemens. 

Clemens (CDU/CSU): Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, wie erklären Sie sich dann das Un-
tersuchungsergebnis im Bundesverteidigungsmini-
sterium, wo man zu dem Ergebnis gekommen ist, 
daß von 1 000 Stellen allein 400 überflüssig sind, und 
dabei noch nicht einmal berücksichtigt hat, daß 
4 200 Stellen gar nicht überprüft worden sind? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Sehr geehrter Herr 
Kollege, Sie werden mir nachsehen, daß ich zu Er-
gebnissen einer Studie, die das Bundesverteidi-
gungsministerium betrifft, nicht wertend Stellung 
nehme. Lassen Sie mich hinzufügen, daß angesichts 
der besonderen Aufgaben des Bundesverteidigungs-
ministeriums — ich nenne hier nur die Stichworte 
Rüstung und Beschaffung — eine Übertragung die-
ser Dinge auf die klassische Verwaltung nicht mög-
lich sein dürfte. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
bitte. 

Clemens (CDU/CSU): Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär, darf ich davon ausgehen, daß die Re-
gierungserklärung des Bundeskanzlers vom 9. Sep-
tember noch Gültigkeit hat, in der er erklärte, daß 
man in den öffentlichen Haushalten Schritt für 
Schritt mehr Mittel aus dem konsumtiven Bereich 
zugunsten von Investitionen freimachen wolle? Sind 
Sie in diesem Zusammenhang der Auffassung, daß 
die Ministerien dann wirklich mit gutem Beispiel 
vorangehen müßten? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Selbstverständlich 
gilt jedes Wort, das der Bundeskanzler in seiner Re-
gierungserklärung gesagt hat. Genauso selbstver-
ständlich ist — das müßte Ihnen bekannt sein, z. B. 
durch die Vorlage des Haushaltsentwurfs 1983 —, 
daß die Umschichtung vom konsumtiven in den in-
vestiven Bereich vorgesehen ist. Es handelt sich 
hierbei, wenn ich das hinzufügen darf, um eine Fort-
setzung dieser Politik. 

Vizepräsident Frau Renger: Danke, Herr Staatsse-
kretär. 

Die Fragen 13 und 14 der Abgeordneten Frau 
Dr. Martiny-Glotz sowie die Frage 15 des Abgeord-
neten Milz werden auf Wunsch der Fragesteller 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 16 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Spöri auf: 

Wäre eine eventuelle, vom Bundesfinanzministerium mir 
natürlich wegen des Steuergeheimnisses nicht bestätigbare, 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit des „Kameradschafts-
verbands der Soldaten des I. Panzerkorps der ehemaligen 
Waffen-SS, Leibstandarte Adolf Hitler" unter legaler Nut-
zung der Spielräume der gegenwärtigen steuerrechtlichen 
Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit möglich? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär. 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Sehr geehrter Herr 
Kollege Dr. Spöri, wegen des engen sachlichen Zu-
sammenhangs der beiden Fragen bitte ich um Ihr 
Einverständnis, beide Fragen zusammen beantwor-
ten zu dürfen. 

(Dr. Spöri [SPD]: Ja!) 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe dann auch die 
Frage 17 des Abgeordneten Dr. Spöri auf: 

Wenn ja, wäre diese legale Nutzungsmöglichkeit Anlaß für 
das Bundesfinanzministerium, einen Vorschlag zur Novellie-
rung der steuerlichen Gemeinnützigkeitsbestimmungen zu 
mache n? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Die Gemeinnützig-
keit einer Körperschaft hängt von ihrer Satzung und 
ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ab. So könnte 
beispielsweise eine Organisation, die nach Satzung 
und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich 
die Fürsorge für Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene 
sowie den Suchdienst für Vermißte fördert, gemein-
nützig sein. Eine Organisation, die sich nicht auf 
diese Zwecke beschränkt, sondern daneben bei-
spielsweise die Tradition der ehemaligen Waffen-SS 
pflegt, wäre nach geltendem Recht nicht gemeinnüt-
zig. 
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Parl. Staatssekretär Huonker 
Der Name eines Vereins spielt für die gemeinnüt-

zigkeitsrechtliche Beurteilung normalerweise keine 
Rolle. Er kann allerdings auf eine nicht gemeinnüt-
zige Betätigung hindeuten und müßte dann Anlaß zu 
einer besonders kritischen Prüfung durch die je-
weils zuständige Landesfinanzverwaltung sein. Dies 
könnte z. B. bei einem Verein, der sich „Kamerad-
schaftsverband der Soldaten des I. Panzerkorps der 
Waffen-SS" nennt, der Fall sein. In diese Prüfung 
müßte gegebenenfalls die Steuerfahndung einge-
schaltet werden. Der Name allein kann unter Um-
ständen auch für ein Programm stehen, das die An-
erkennung der Gemeinnützigkeit ausschließt. 

Aus alledem geht hervor, daß das Problem in der-
artigen Fällen nicht in Lücken des Gesetzes, son-
dern im praktischen Gesetzesvollzug durch die Fi-
nanzverwaltungen der Länder — diese sind hier zu-
ständig — liegt. Es muß geprüft werden, ob die tat-
sächliche Geschäftsführung mit der Satzung über-
einstimmt. Verstöße gegen die Grundsätze des Ge-
meinnützigkeitsrechts müssen festgestellt und 
nachgewiesen werden. Eine Gesetzesänderung halte 
ich aus diesen Gründen nicht für geboten. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Dr. 
Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, ist es im Zu-
sammenhang mit Ihrer Antwort für Sie nicht unbe-
friedigend, wenn Sie wegen des § 30 der Abgaben-
ordnung — Steuergeheimnis — diesen Fall, der hier 
angesprochen wird, nicht konkret beantworten und 
nicht konkret behandeln können und wenn sich 
Landesfinanzverwaltungen bei der Beantwortung 
ähnlicher Anfragen wegen des Steuergeheimnisses 
auf den § 30 der Abgabenordnung zurückziehen? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Sehr geehrter Herr 
Kollege, so richtig es ist, daß eine Beantwortung der 
Frage, ob eine Körperschaft gemeinnützig ist oder 
nicht, dem Steuergeheimnis unterliegt, so sehr teile 
ich Ihr Unbehagen. Trotz des Stellenwerts des Steu-
ergeheimnisses bin ich der Auffassung, daß für die 
Geheimhaltung bezüglich der Frage der Gemeinnüt-
zigkeit eines Vereins steuerpolitische Gründe nur 
schwer erkennbar sind. Deswegen prüft die Bundes-
regierung derzeit, ob in die zur Zeit laufenden Über-
legungen zur Änderung der Abgabenordnung eine 
entsprechende Ausnahme vom Steuergeheimnis 
einbezogen werden kann. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr, Spöri. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, da aus mei-
ner Sicht alleine aus dem Namen — Kamerad-
schaftsverband eines Panzerkorps der SS — anzu-
nehmen ist, daß sich die Aktivitäten eines derartigen 
Verbandes nicht nur rein auf die Fürsorge, wie Sie es 
zitiert haben, für Hinterbliebene und auf die Suche 
nach Vermißten beschränken, sondern derartige 
Verbände nach aller Wahrnehmung der Öffentlich-
keit handfeste Kameradschaftsabende durchführen 
und massive Pflege des Brauchtums und des Korps-
geistes betreiben, frage ich: Wenn man diese Vermu-
tung zugrundelegen kann, ist es dann nicht so, daß 

die Voraussetzung für die Anerkennung der Ge-
meinnützigkeit eben nicht gegeben ist? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, so we-
nig ich Ihrer Aussage, daß solche Vermutungen in 
dem hier angesprochenen Fall angestellt werden 
können, widersprechen will, so deutlich muß ich sa-
gen, daß für die Beantwortung der Frage, ob jemand 
einen Anspruch, als gemeinnützig anerkannt zu 
werden, hat, einen Rechtsanspruch also, nur Fakten, 
nicht aber Vermutungen zählen können. 

Ich füge hinzu, daß aus der Namensgebung nicht 
ohne weiteres gerichtsverwertbar geschlossen wer-
den kann, daß die Traditionspflege, die Sie anspre-
chen, neben der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke 
betrieben wird. Es bedürfte, wenn man solche 
Schlußfolgerungen ziehen wollte, der genauen Sach-
information, die der Bundesregierung nicht vor-
liegt. 

Vizepräsident Frau Renger: Die dritte Zusatzfrage, 
Herr Kollege. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, ist es des-
halb, weil Ihnen diese genaue Sachinformation nicht 
vorliegt, aus Ihrer Sicht nicht erforderlich, daß we-
gen ihrer Argumentation gerade die Landesfinanz-
verwaltung Baden-Württemberg eine derartige Ent-
scheidung des Finanzamts Stuttgart in dieser Frage 
— eine Entscheidung, die jetzt nur einmal als These 
in den Raum gestellt sei — besonders intensiv über-
prüfen müßte? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Ich stimme Ihnen 
zu und glaube, Herr Kollege, dies schon in meiner 
Antwort auf Ihre Eingangsfrage zum Ausdruck ge-
bracht zu haben. 

Vizepräsident Frau Renger: Ihre letzte Zusatzfrage, 
bitte. 

Dr. Spöri (SPD): Herr Staatssekretär, da wir hier 
jetzt schon etwas von der Mechanik des Steuer-
rechts im Falle der Gemeinnützigkeit kennenge-
lernt haben, möchte ich Sie einmal theoretisch fra-
gen, ob es auf der Basis dieses Gemeinnützigkeits-
rechts denkbar ist, daß ehemalige Mitglieder eines 
Sonderkommandos, das in der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges im Osten tätig war, sich heute in einem 
Verein zusammenschließen können und dann, wenn 
sie Hinterbliebenenvorsorge für die Kinder ehemali-
ger Kameraden solcher Sondereinheiten betreiben, 
staatliche Förderung im Rahmen der steuerlichen 
Gemeinnützigkeit beanspruchen können? Ist das 
theoretisch denkbar? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Ich habe ausgeführt 
und will noch einmal unterstreichen, daß die Ant-
wort auf die Frage, ob eine Körperschaft als gemein-
nützig anerkannt werden kann, davon abhängt, wie 
ihre satzungsgemäßen Zwecke und ihre tatsächliche 
Geschäftsführung aussehen. Im übrigen bin ich 
nicht in der Lage, diese theoretisierende Frage wei-
ter zu beantworten. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Conradi. 
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Conradi (SPD): Herr Staatssekretär, ist das nur 
eine theoretisierende Annahme, oder legt die Tatsa-
che, daß das Finanzamt Stuttgart die Traditions-
pflege der „SS-Leibstandarte Adolf Hitler" als ge-
meinnützig und förderungswürdig anerkannt hat, 
während dasselbe Finanzamt vor gar nicht langer 
Zeit einen Verein, der sich die Förderung der Völker-
freundschaft und des Selbstbestimmungsrechts in 
Südafrika zum Ziel gemacht hat, mit der Begrün-
dung, hier handele es sich um eine politische Tätig-
keit, nicht anerkannt hat, legt also diese sehr unter-
schiedliche Auslegung der Gemeinnützigkeit im 
Rahmen des Steuerrechts nicht hier nahe, daß nicht 
objektive Kriterien maßgebend sind, sondern die po-
litische Meinung der jeweiligen Finanzverwal-
tung? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Con-
radi, die in Ihrer Frage gemachte Unterstellung, daß 
dieser Verein, über den wir hier reden, als gemeinüt-
zig anerkannt worden ist, kann ich, wie ich in einer 
früheren Fragestunde schon ausgeführt habe, nicht 
bejahen, weil insoweit aus den bekannten Gründen 
das Steuergeheimnis gilt. Ich bin schon deswegen 
nicht in der Lage, Ihre Frage mit Ja zu beantwor-
ten. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Conradi. 

Conradi (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie be-
reit, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Berufung auf 
das Steuergeheimnis hier nun wirklich nicht mehr 
weiterhilft, nachdem Belege von Spendern vorlie-
gen, die diesem Traditionsverein SS-Leibstandarte 
Adolf Hitler — vom Finanzamt Stuttgart als gemein-
nützig anerkannt — Spenden überwiesen und von 
dem Verein Spendenbestätigungen bekommen ha-
ben? Will sich das Bundesfinanzministerium, nach-
dem diese Tatsache inzwischen in vielen Zeitungen 
wiedergegeben ist, weiterhin auf das Steuergeheim-
nis beziehen, oder ist das Bundesfinanzministerium 
bereit, sich mit den Tatsachen auseinanderzuset-
zen? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Con-
radi, ich möchte genauso engagiert antworten, wie 
Sie gefragt haben. 

(Conradi [SPD]: Freut mich!) 

Die Bundesregierung ist an Recht und Gesetz ge-
bunden, und insofern ist, wenn hier das Steuerge-
heimnis einer Beantwortung entgegensteht, es völ-
lig selbstverständlich, daß eine Antwort über das 
hinaus, was ich gesagt habe, nicht möglich ist. Ich 
wiederhole noch einmal, was ich Herrn Kollegen 
Spöri gesagt habe, daß ich das Unbehagen über das 
Steuergeheimnis in diesem Zusammenhang teile 
und daß deswegen in die Prüfung dessen, was bei 
der Abgabenordnung zu ändern ist, diese Frage mit 
einbezogen wird, Herr Kollege. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Hansen. 

Hansen (fraktionslos): Herr Staatssekretär, ist 
nicht schon die programmatische Nennung des Na

-

mens „Leibstandarte Adolf Hitler" mehr als eine 
Vermutung über die Zielsetzung dieses Vereins, die 
automatisch eine Anerkennung der Gemeinnützig-
keit ausschließen müßte? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Sehr geehrter Kol-
lege, soweit mir bekannt ist, ist in dem Namen dieses 
Vereins die Bezeichnung „Leibstandarte Adolf Hit-
ler" nicht enthalten. Im übrigen beziehe ich mich auf 
das, was ich auf die erste Frage des Kollegen Spöri 
ausgeführt habe. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Scheer. 

Dr. Scheer (SPD): Herr Staatssekretär, ist es nach 
Rechtsauffassung der Bundesregierung ein Bruch 
des Steuergeheimnisses, wenn ein Spender seine 
Spendenbescheinigung veröffentlicht und wenn da-
mit offenkundig wird, daß hier eine Gemeinnützig-
keitsanerkennung für einen Verein des genannten 
Namens vorliegt? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Ihre Frage beant-
worte ich mit Nein. 

Dr. Scheer (SPD): Meine zweite Zusatzfrage: Kann 
ich dann davon ausgehen, daß das, was Sie im Rah-
men Ihrer rechtlichen Beurteilungsmöglichkeiten 
gesagt haben, eine Verurteilung dessen darstellt, 
was hier als Vorgang mit offenkundig geworden ist, 
sofern dieser Vorgang den Tatsachen entspräche? 

Huonker, Parl. Staatssekretär: Sie werden verste-
hen, daß ich auf diese hypothetische Frage keine 
Antwort gebe. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich danke Ihnen, Herr 
Staatssekretär. Damit sind diese Fragen beantwor-
tet. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Wirtschaft auf. Herr Staatssekretär Dr. von 
Würzen steht zur Beantwortung zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 18 des Herrn Abgeordneten 
Wolfram (Recklinghausen) auf. — Ich sehe ihn nicht 
im Saal. Diese Frage und die Frage 19 des Herrn Ab-
geordneten Wolfram (Recklinghausen) werden da-
her nicht beantwortet. 

Ich rufe die Frage 20 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Czaja auf: 

Welche gravierenden Unterschiede gibt es nach Auffassung 
der Bundesregierung bezüglich der Verbotsmöglichkeiten für 
den Reexport von Lizenzen und Gütern in Drittländer zwi-
schen dem Außenwirtschaftsgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Export Administration Act der USA 
von 1979? 

Dr. von Würzen, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft: In der Bundesrepublik Deutsch-
land ist der Export von Lizenzen weder verboten 
noch genehmigungsbedürftig. Genehmigungsbe-
dürftig ist vielmehr generell erstens die Ausfuhr 
strategisch bedeutsamer Waren, zweitens die Aus-
fuhr von Unterlagen zur Fertigung dieser Waren 
und drittens gegenüber dem Ostblock die Weiter-
gabe von nicht allgemein zugänglichen Kenntnissen 
über gewerbliche Schutzrechte, Erfindungen, Her- 
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Staatssekretär Dr. von Würzen 
stellungsverfahren und Erfahrungen in bezug auf 
die Fertigung strategischer Waren. Dabei ist es un-
erheblich, ob diese Ausfuhr auf Grund von abge-
schlossenen Lizenzverträgen erfolgt oder nicht. 

Zur Verhinderung der Reexports von Gütern und 
Fertigungsunterlagen aus Drittländern in den Ost-
block wird die Erteilung der Ausfuhrgenehmigung 
von der Vorlage einer internationalen Einfuhrbe-
scheinigung des Käufer- oder Verbrauchslandes ab-
hängig gemacht. Sie hat zum Ziel, daß ein etwaiger 
Reexport nur mit unserer Zustimmung zugelassen 
wird. Bei Ländern, die diese Bescheinigung nicht 
ausstellen, werden andere Unterlagen zum Nach-
weis des Endverbleibs verlangt. Diese Regelung ent-
spricht den COCOM-Vereinbarungen. 

Die Vereinigten Staaten verfahren grundsätzlich 
ebenso. Im Unterschied zur deutschen Regelung 
wird allerdings für den Fall, daß ein Reexport von 
Gütern oder Fertigungskenntnissen beabsichtigt ist, 
zusätzlich eine Reexportlizenz der amerikanischen 
Behörde gefordert. Die amerikanischen Beschrän-
kungen gehen damit über das hinaus, was im 
COCOM international vereinbart ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Czaja, bitte. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, kann 
nicht auch die Weitergabe und der Reexport deut-
scher Lizenzen und von Gütern, zu denen deutsche 
Lizenzen benutzt wurden, an Dritte auf Grund des 
§ 7 des Außenwirtschaftsgesetzes verboten werden, 
und können nach Erlaß solcher Verbote Unterneh-
men, die dem zuwiderhandeln, von deutscher Tech-
nologie ausgeschlossen werden, und zwar nicht nur 
gegenüber dem Ostblock, sondern beispielsweise 
auch im Falle Rhodesien oder im Falle der Lieferun-
gen von Panzern durch italienische Firmen oder von 
Kernkraftwerken an argentinische Firmen und ähn-
liches? 

Dr. von Würzen, Staatssekretär: Herr Abgeordne-
ter, wie ich schon sagte, knüpft unsere Regelung 
nicht an das formale Rechtsinstitut der Lizenz an, 
sondern an die Ausfuhr der Ware, die Ausfuhr der 
Fertigungsunterlagen und an die Weitergabe von 
nicht allgemein zugänglichen Kenntnissen und Tat-
sachen. 

Wir sind der Meinung, daß diese Regelung, die, wie 
ich schon sagte, im COCOM ausdrücklich so verein-
bart ist, einen umfassenden Schutz vor dem Reex-
port von Waren und Kenntnissen in den Ostblock 
bietet. Die formale Anknüpfung an die Lizenz ist 
nach unserer Meinung deshalb nicht erforderlich. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Es ist also richtig, Herr 
Staatssekretär, daß die Weitergabe von deutscher 
Technologie an Dritte z. B. durch italienische Fir-
men im Zusammenhang mit dem Panzerfahrzeug-
bau und ebenso beispielsweise durch argentinische 
Firmen in bezug auf Kernkrafttechnologie unzuläs-
sig ist. 

Dr. von Würzen, Staatssekretär: Dieser Reexport 
ist genehmigungsbedürftig in den von mir geschil-
derten Fällen. Eine Genehmigung wird auch nur un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze 
des Direktexports erteilt. 

Vizepräsident Frau Renger: Danke sehr, Herr 
Staatssekretär. 

Ich rufe die Frage 21 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Kübler auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ursachen der Kon-
kurse von Firmen und ihre Auswirkungen, insbesondere auf 
den Arbeitsmarkt? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. von Würzen, Staatssekretär: Firmenkonkurse 
haben vielfache Ursachen — Ursachen im Unter-
nehmen, Managementfehler, mangelnde Finanzie-
rung, Ursachen außerhalb des Unternehmens; ich 
will sie hier nicht im einzelnen aufzählen. Häufig 
sind mehrere Ursachen mit unterschiedlichem Ge-
wicht am Zustandekommen eines Konkurses betei-
ligt. 

Bestehende Unternehmen wie Neugründungen 
müssen sich ständig im Wettbewerb behaupten. Es 
ist dabei nahezu unvermeidlich, daß Unternehmen 
gegenüber anderen im Wettbewerb unterliegen und 
aus dem Markt gedrängt werden, wenn ihnen eine 
Umstellung oder Anpassung an veränderte Markt-
bedingungen nicht rechtzeitig gelingt. In einer lang-
anhaltenden Stagnationsphase steigen die Anforde-
rungen an das Durchhalte- und Anpassungsvermö-
gen der Unternehmen so, daß ihnen eine zuneh-
mende Zahl von Unternehmen nicht mehr gewach-
sen ist. Infolgedessen nimmt die Anzahl der Kon-
kurse in solchen Wirtschaftssituationen über eine 
längere Zeit hinweg zu. Daraus können sich erhebli-
che gesamtwirtschaftliche Nachteile ergeben. So 
können auch an sich gesunde Unternehmen durch 
Zusammenbrüche ihrer Lieferanten oder Abnehmer 
ohne eigenes Verschulden in ihrer Existenz gefähr-
det werden. Darüber hinaus kann die Grundstim-
mung in der Wirtschaft und damit die Investitions-
bereitschaft durch den Anstieg der Konkurse nega-
tiv beeinflußt werden, was selbstverständlich auch 
einen Einfluß auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
hat. 

Was die Auswirkungen auf die bestehenden Ar-
beitsplätze anlangt, so ist allerdings davon auszuge-
hen, daß nicht jeder Konkursfall mit der endgültigen 
Freisetzung aller davon betroffenen Arbeitnehmer 
verbunden ist, da viele Betriebe oder Betriebsteile in 
solchen Fällen von anderen Unternehmen übernom-
men werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Dr. Kübler. 

Dr. Kübler (SPD): Kann die Bundesregierung Infor-
mationen bestätigen, daß pro Konkursfall nicht 
mehr als 10 bis 15 Arbeitnehmer betroffen sind? 

Dr. von Würzen, Staatssekretär: Ich nehme an, 
Herr Abgeordneter, daß Sie diese Zahl dem jüngsten 
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Monatsbericht der Deutschen Bundesbank entneh-
men. 

(Dr. Kübler [SPD]: Ja!) 

In der Tat ist dort eine — allerdings mit vielen Vor-
behalten versehene — Durchschnittsschätzung vor-
genommen worden. Bei sehr großen Unterschieden 
im Einzelfall hat die Bundesbank unter vielen Vor-
behalten, wie ich noch einmal extra betonen möchte, 
gefolgert, daß sich diese Zahl wohl ergeben könn-
te. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage. 

Dr. Kübler (SPD): Stützt sich die Bundesregierung 
bei ihren weiteren Überlegungen zur Arbeitsplatz-
gestaltung insoweit auf Informationen der Bundes-
bank? 

Dr. von Würzen, Staatssekretär: Ich sagte schon, 
Herr Abgeordneter, daß durch die Häufung der Kon-
kurse selbstverständlich gesamtwirtschaftliche 
Schäden eintreten können. Es ist j a die Politik der 
Bundesregierung, mit vielfältigen Maßnahmen Ar-
beitslosigkeit zu verhindern bzw. zur Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit beizutragen und durch die wei-
tere Verbesserung von Rahmenbedingungen neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. 

Vizepräsident Frau Renger: Danke, Herr Staatsse-
kretär. 

Die Fragen 43 und 44 des Herrn Abgeordneten 
Schmitt (Wiesbaden) können nicht beantwortet wer-
den. Er ist nicht im Saal. 

Ich danke Ihnen für die Beantwortung der Fra-
gen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Arbeit und Sozialordnung auf. Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Egert steht zur Beant-
wortung zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 22 des Herrn Abgeordneten 
Horstmeier auf: 

Ist damit zu rechnen, daß bei dem in Vorbereitung befindli-
chen Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes die Situation in der 
Landwirtschaft mit ihrem unterschiedlichen Arbeitsanfall 
praxisgerecht durch Sonderregelungen berücksichtigt wird, 
und wenn ja, ist schon bekannt, in welcher Weise? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Egert, Parl. Staatssekretär bei Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege Horstmeier, 
in dem im Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung erarbeiteten Entwurf eines Arbeitsschutz-
gesetzes, das sich ja auf alle Arbeitnehmer bezieht, 
wird den besonderen Verhältnissen in der Land-
wirtschaft Rechnung getragen. Insbesondere wird 
die Arbeitszeit für die Landwirtschaft besonders ge-
regelt: Der Arbeitgeber soll die Möglichkeit haben, 
während der Bestellungs- und Erntezeit die Höchst-
arbeitszeit zu verlängern und die arbeitsfreie Zeit zu 
verkürzen. Um saison- und witterungsabhängige Ar-
beiten ordnungsgemäß erledigen zu können, soll es 
weiterhin möglich sein, durch Tarifverträge, die sich 
im landwirtschaftlichen Bereich bereits bewährt ha-
ben, die Arbeitszeit anders zu regeln. Eine abwei-
chende Regelung der Arbeitszeit soll auch über Be

-

triebsvereinbarungen und Arbeitsverträge zulässig 
sein. Auch an Sonn- und Feiertagen soll Arbeit wie 
bisher möglich sein. 

Für die Landwirtschaft ist keine besondere Über-
wachungsbehörde vorgesehen. Die Einhaltung der 
Arbeitsschutzvorschriften soll von den Technischen 
Aufsichtsdiensten der landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften überwacht werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Horstmeier. 

Horstmeier (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist zu 
erwarten, daß die Personengruppe der Familienan-
gehörigen, die einen Arbeitsvertrag haben, in diese 
Regelung voll einbezogen wird? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Horst-
meier, wir stellen auf den Begriff der Arbeitnehmer 
ab. Wenn man für die von Ihnen genannte Gruppe 
eine besondere Klarstellung braucht, ist sicher Zeit, 
dies im Verfahren noch besonders zu prüfen. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Fragen 23 und 24 des Abgeordneten Menzel 
sind vom Fragesteller zurückgezogen. 

Die Frage 25 des Abgeordneten Milz wird auf 
Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 26 des Herrn Abgeordneten Ja-
goda auf: 

Wie viele Ärzte sind bei den Arbeitsämtern als erwerbslos 
gemeldet, und wieviel Kassenarztpraxen sind unbesetzt? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Jagoda, 
nach den Erhebungen der Bundesanstalt für Arbeit 
waren im September 1981 insgesamt 1826 Human-
mediziner arbeitslos gemeldet; neuere Zahlen liegen 
frühestens Ende November 1982 vor. Im übrigen 
weise ich auch auf die Antworten vom 4. November 
und 4. Dezember 1981 sowie vom 20. August 1982 auf 
entsprechende Fragen der Herrn Kollegen Dr. Kunz 
(Weiden), Fellner und Schmidt (Kempten) hin, die in 
den entsprechenden Bundestagsdrucksachen abge-
druckt sind. 

Über unbesetzte Kassenarztpraxen liegen dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung keine 
Zahlen vor. Deshalb ist auch in den früheren Ant-
worten darauf hingewiesen worden, daß es Aufgabe 
der Kassenärztlichen Vereinigungen in den Län-
dern ist, dafür zu sorgen, daß keine kassenärztliche 
Unterversorgung eintritt und daß das geltende 
Recht ausreichende Regelungen zur Beseitigung ei-
ner bestehenden oder drohenden Unterversorgung 
vorsieht. Ob diesen Regelungen entsprechend ver-
fahren wird, haben die zuständigen Landesminister 
als Aufsichtsbehörden zu prüfen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Kol-
lege Jagoda. 

Jagoda (CDU/CSU): Wie beurteilt denn die Bun-
desregierung in der heutigen Zeit die Tatsache, daß 
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wir auf der einen Seite Arbeitslosengeld für vollaus-
gebildete Humanmediziner ausgeben und daß ande-
rerseits ganz besonders in dünn besiedeltem Gebiet 
Kassenarztpraxen nicht besetzt sind? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Die Bundesregierung 
will aus wohlverstandenem Interesse an dem Prin-
zip der Selbstverwaltung festhalten. Die Aufgabe, 
den Sicherstellungsauftrag auszuführen, also insbe-
sondere die ärztliche Versorgung zu gewährleisten, 
ist Sache der Kassenärztlichen Vereinigungen. Wir 
sehen keinen Anlaß, diesen Auftrag zu ändern. Im 
Gegenteil, wir müssen darauf bestehen, daß die 
Selbstverwaltung sich fähig erweist, diesen Auftrag 
auszuführen. 

Im übrigen: Was die Arbeitslosigkeit von Ärzten 
angeht, würde ich mich angesichts der dramatischen 
Arbeitslosigkeit in anderen Bereichen durchaus an-
heischig machen, selber als Arbeitsvermittler tätig 
zu werden, soweit es den öffentlichen Gesundheits-
dienst und andere unterversorgte Bereiche der Me-
dizin betrifft. 

Vizepräsident Frau Renger: Wünschen Sie noch 
eine Zusatzfrage? — Das ist nicht der Fall. 

Ich rufe die Frage 27 des Herrn Abgeordneten Gil-
ges auf: 

Treffen Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu, 
nach denen in der Bundesrepublik Deutschland rund 300 000 
Bauarbeiter illegal tätig sind und dadurch dem Staat ca. 
15 Mrd. DM jährlich an Steuern und Sozialabgaben vorent-
halten werden? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Gilges, 
ich wäre dankbar, wenn ich Ihre Fragen 27 und 28 im 
Zusammenhang beantworten dürfte. 

(Gilges [SPD]: Ja, natürlich!) 
— Danke. 

Vizepräsident Frau Renger: Ich rufe dazu die Fra-
ge 28 des Herrn Abgeordneten Gilges auf: 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, wie-
viel Strafverfolgungen seit Inkrafttreten des „Gesetzes zur 
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung" gegen Entleiher 
und Leiharbeitnehmer bei Arbeitnehmerüberlassung ohne 
Erlaubnis eingeleitet worden sind? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Gilges, 
die Bundersregierung kann die von Ihnen genannte 
Zahl illegal tätiger Bauarbeiter weder bestätigen 
noch dementieren, da sich illegale Beschäftigungen 
weitgehend einer statistischen Erfassung entzie-
hen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß am 
30. September 1981 im gesamten Baugewerbe 
1 026 000 Arbeiter beschäftigt waren, erscheint die 
Schätzung von 300 000 illegalen Bauarbeitern jedoch 
überzogen. 

Zu Ihrer zweiten Frage darf ich darauf hinweisen, 
daß das Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Be-
schäftigung am 1. Januar 1982 in Kraft getreten ist. 
Zahlen über Strafverfahren wegen des Verdachts il-
legaler Beschäftigung werden jeweils für ein Kalen-
derjahr erhoben; die Zahlen für 1982 werden der 
Bundesregierung im März 1983 vorliegen. Die von 
Ihnen gewünschte Auskunft kann ich daher gegen-
wärtig nicht geben. 

Schon jetzt darf ich aber darauf aufmerksam ma-
chen, daß Leiharbeitnehmer sich bei illegalem Ver-
leih nicht strafbar machen und auch keine Ord-
nungswidrigkeit begehen. Nach dem geltenden 
Recht werden nur der illegale Verleiher und seit 
dem 1. Januar 1982 auch der illegale Entleiher, nicht 
aber der Leiharbeitnehmer bestraft oder mit Buß-
geld belegt. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Gilges. 

Gilges (SPD): Herr Parlamentarischer Staatsse-
kretär, wenn die Schätzung von der Gewerkschaft 
der Polizei von 300 000 zu hoch ist, dann möchte ich 
gern mal von Ihnen wissen, wie denn die Schätzun-
gen der Bundesregierung sind. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, ich eigne 
mich nicht zum Propheten und nicht zum Spöken-
kieker. Zu der von der Gewerkschaft der Polizei ge-
nannten Zahl wollte ich sagen, daß uns diese Zahl —
300 000 — bezogen auf die tatsächliche Zahl der Ar-
beitnehmer zu hoch erscheint. Ich will nicht neue 
Zahlen in die Welt setzen. Ich glaube, daß wir die gel-
tenden Gesetze hinsichtlich dieses Tatbestandes 
erst einmal in ihrer Wirkung abwarten sollten. 

Vizepräsident Frau Renger: Haben Sie noch eine 
Zusatzfrage? 

Gilges (SPD): Herr Parlamentarischer Staatsse-
kretär, es gibt Berichte, die auch in Zeitungen ausge-
druckt sind, daß an den Grenzstellen, z. B. in Aachen, 
täglich Tausende von Bauarbeitern über die Grenze 
gehen. Nun ist die Grenze zu den Niederlanden sehr 
ausgedehnt; das geht ja bis in die Nordsee, wie man 
sieht. Es wäre doch mal die Frage, was die Grenzstel-
len, die dort sind, berichten und welche Informatio-
nen sie darüber haben: Wieviel Bauarbeiter gehen 
dort täglich über die Grenze? Denn es wird behaup-
tet, daß diese überwiegend in illegalen Bereichen tä-
tig sind. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Ich kenne diese Be-
richte nicht. Ich bin aber gern bereit, wenn Sie die 
Berichte konkretisieren, diesen Angaben nachzuge-
hen. 

Vizepräsident Frau Renger: Haben Sie noch eine 
Zusatzfrage? — Bitte, Herr Gilges. 

Gilges (SPD): Ja, ich habe noch eine Zusatzfrage. 
— Die Niederlande haben einen sogenannten Sozial-
rechercheur eingesetzt. Unter anderem hat die Stadt 
Maastricht bei einer Recherche in der Bundesrepu-
blik beim Kernforschungszentrum Jülich festge-
stellt, daß dort 27 illegal beschäftigte Bauarbeiter 
sind. Ist Ihnen die Tatsache bekannt? Wenn ja, 
würde mich mal interessieren, ob Sie noch weitere 
Informationen über solche Tätigkeiten von Sozialre-
chercheuren aus den Niederlanden, Belgien, Luxem-
burg oder Österreich haben. 

Egert, Parl. Staatssekretär: Diese Tatsache selbst 
ist mir persönlich nicht bekannt. Sollte sie im Mini-
sterium bekannt sein, dann gehe ich davon aus, daß 
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dieser Tatbestand entsprechend unseren geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen aufgearbeitet wird. 

Vizepräsident Frau Renger: Haben Sie noch eine 
Zusatzfrage? 

Gilges (SPD): Ja. Die letzte Frage: Würden Sie sich 
dann bemühen oder gibt es Vorstellungen bei der 
Bundesregierung, solche Sozialrechercheure auch 
in der Bundesrepublik einzusetzen, nach dem Bei-
spiel der Niederlande oder Belgiens? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Gilges, 
wir sind bemüht, das Gesetz gegen die illegale Be-
schäftigung wirksam zu machen. Zu diesem Zweck 
wird ständig geprüft, wie wir dies zweckmäßiger-
weise tun. Ich will sicherstellen, daß auch die von Ih-
nen gegebenen Anregungen in die Prüfung einbezo-
gen werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Schröder (Hannover). 

Schröder (Hannover) (SPD): Sowohl Sie als auch 
die GdP haben ja nun geschätzt — Sie etwas weni-
ger. Na klar, Sie haben die Schätzungen der GdP als 
überzogen bezeichnet. Also müssen Sie wohl auch 
geschätzt haben, weil Sie ja sonst nicht wissen könn-
ten, daß die Zahlen überzogen seien. Es müssen also 
Schätzungsgrundlagen da sein, sowohl bei der GdP 
als auch bei Ihnen. Sind Sie bereit, dafür zu sorgen, 
daß diese objektiven Grundlagen den zuständigen 
Behörden bekannt werden und zur Grundlage von 
Ermittlungsverfahren gemacht werden? 

Egert, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Schrö-
der, entgegen Ihrer Annahme habe ich nicht ge-
schätzt, sondern habe die Zahl der aktiv im Bauge-
werbe Tätigen in ein Verhältnis gesetzt zu der 
Schätzung der GdP. Dabei habe ich Zweifel ange-
meldet, ob angesichts der Zahl der insgesamt Be-
schäftigten die Zahl von 300 000 Illegalen zutreffend 
sein kann. Insofern sehe ich keine Möglichkeit, Ih-
rer Anregung zu folgen. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. Danke schön, Herr Staatssekretär. 

Die Fragen 29 und 30 werden auf Wunsch des Fra-
gestellers, des Abgeordneten Kroll-Schlüter, schrift-
lich beantwortet. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Damit darf ich Ihnen noch einmal herzlichen 
Dank sagen. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Jugend, Familie und Gesundheit auf. Die 
Fragen 31, 32, 33 und 34 werden auf Wunsch der Fra-
gesteller, der Abgeordneten Sielaff, Vogelsang und 
Marschall, schriftlich beantwortet. Die Antworten 
werden als Anlagen abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für das Post- und Fernmeldewesen auf. Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Becker steht zur 
Beantwortung zur Verfügung. 

Frage 35 des Herrn Abgeordneten Repnik: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß 80 in München bei 
der Deutschen Bundespost tätige Ausländer Trennungsgeld 
erhalten, deren Familien nicht nach Deutschland ziehen wol-
len, obwohl der Bundesrechnungshof bereits 1969 die Tren-
nungsgeldzahlung kritisierte, ohne daß die Deutsche Bundes-
post darauf reagiert hätte? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Becker, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für das Post- und Fernmeldewesen: Frau Präsiden-
tin, ich hoffe, daß der Herr Kollege Repnik einver-
standen ist, daß ich beide Fragen wegen des Sachzu-
sammenhangs zusammen beantworte. 

(Repnik [CDU/CSU]: Ja!) 

Vizepräsident Frau Renger: Dann rufe ich auch die 
Frage 36 des Herrn Abgeordneten Repnik auf: 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung zu er-
greifen, um die Trennungsgeldzahlungen, die vom Bundesar-
beitsgericht wegen der langjährigen Dauer als betriebliche 
Übung anerkannt worden sind, in Zukunft zu unterbinden? 

Bitte schön. 

Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Repnik, 
der Bundesregierung sind keine Fälle bekannt, in 
denen von der Bundespost an ausländische Arbeit-
nehmer Trennungsgeld gezahlt würde. Diese Arbeit-
nehmer erhalten vielmehr in bestimmten Fällen 
eine Trennungsentschädigung, die im Gegensatz zur 
Trennungsgeldregelung keine Umzugsbereitschaft 
voraussetzt. 

Es trifft zu, daß der Bundesrechnungshof bereits 
im Jahre 1969 die Problematik der Gewährung von 
Trennungsentschädigung aufgegriffen hat. Die 
Deutsche Bundespost hat daraufhin, nachdem sie 
die Entscheidung in einem in dieser Sache beim 
Bundesarbeitsgericht anhängigen Arbeitsrechts-
streit abgewartet hatte, eine Begrenzungsregelung 
für die Trennungsentschädigungsgewährung an 
ausländische Arbeitnehmer getroffen. Auf Klagen 
der betroffenen Arbeitnehmer hat das Bundesar-
beitsgericht in 81 Fällen mit Urteilen vom 7. Dezem-
ber 1982 dahin gehend entschieden, daß bei den be-
treffenden Klägern die Trennungsentschädigung 
nicht ohne Kündigung hätte wegfallen dürfen, weil 
wegen langjähriger Zahlung insoweit ein Ver-
trauenstatbestand entstanden war. Das Urteil ist al-
lerdings noch nicht abgesetzt. 

Es ist beabsichtigt, in den Fällen, in denen auf 
Grund von arbeitsgerichtlichen Entscheidungen die 
Trennungsentschädigung über die Dauer von fünf 
Jahren hinaus weiter zu zahlen ist, diese Zahlungen 
im Wege der ordentlichen Kündigung zu beenden. 
Hierzu sollen unter Beachtung der tarifvertragli-
chen und gesetzlichen Regelungen entsprechende 
Änderungskündigungsverfahren eingeleitet wer-
den. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter? 

Repnik (CDU/CSU): Nein, herzlichen Dank. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe dann die Frage 37 des Herrn Abgeordne-
ten Weirich auf: 
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Hält der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe-

sen die erhebliche Ausweitung der Postbankdienste ange-
sichts der Tatsache, daß der Zahlungsverkehr schon bisher er-
heblich subventioniert wurde und auf dem Markt durch die 
Kreditwirtschaft eine ausreichende Bedarfsdeckung gegeben 
ist, für vereinbar mit dem Verfassungsauftrag der Post? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wei-
rich, darf ich davon ausgehen, daß auch Sie einver-
standen sind, daß ich wegen des Sachzusammen-
hangs beide Fragen zusammenhängend beantwor-
te? — 

Vizepräsident Frau Renger: Dann rufe ich auch die 
Frage 38 des Herrn Abgeordneten Weirich auf: 

Teilt der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewe-
sen die Auffassung, daß es wettbewerbspolitisch außerordent-
lich fragwürdig ist, daß die Bundespost angesichts ihrer Mo-
nopolstellung in der Kommunikationstechnik gerade im 
Bankgeschäft, wo die neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken besondere Bedeutung gewinnen werden, eine 
Ausweitung ihrer Dienste plant? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wei-
rich, eine Ausweitung der Postbankdienste auf wei-
tere Bankgeschäfte ist nicht vorgesehen. 

Die Deutsche Bundespost führt als Bankdienste 
die herkömmlichen Postdienste, Postsparkasse, 
Postschecküberweisungsdienst und Zahlkarten-
dienst, die schon vor der Deutschen Reichspost be-
trieben wurden. 

Die Deutsche Bundespost soll gemäß § 15 Abs. 1 
des Postverwaltungsgesetzes ihre Ausgaben aus den 
Einnahmen bestreiten. Somit ist der innerpostali-
sche Ausgleich zwischen allen Bereichen erlaubt. 
Dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in zwei 
Entscheidungen ausdrücklich bestätigt. 

Die starke Inanspruchnahme der Postbankdien-
ste zeigt, daß für die Postbankdienste durchaus ein 
Bedarf auf dem Markt besteht. So führt die Post-
sparkasse mehr als 19 Millionen Sparkonten, wäh-
rend über 4 Millionen Postscheckkonten fast 20 % al-
ler bargeldlosen Zahlungen abgewickelt werden. Zu-
dem besteht ein Zulassungszwang bei den Post-
bankdiensten, so daß jeder daran teilnehmen 
kann. 

Die Postbankdienste nutzen die vom Fernmelde-
wesen entwickelten Telekommunikationstechniken 
zu den gleichen Bedingungen wie das Kreditgewer-
be. Die Monopolstellung der Deutschen Bundespost 
für das Betreiben der Telekommunikationsnetze 
bringt den Postbankdiensten keine Wettbewerbs-
vorteile. So ist z. B. die dem privaten Bankgewerbe 
angehörende Verbraucherbank AG und nicht der 
Postscheckdienst Vorreiter bei der Nutzung des 
BTX-Systems, des Bildschirmtextes, im Zahlungs-
verkehr. Soweit die Deutsche Bundespost in der Zu-
kunft neue Techniken einsetzen kann, würde davon 
auch das Kreditgewerbe profitieren; denn die Deut-
sche Bundespost wird im Zahlungsverkehr sicher-
lich auch in aller Zukunft wie bisher mit dem Kredit-
gewerbe entsprechend den bestehenden Abspra-
chen und Regelungen eng zusammenarbeiten. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Herr Ab-
geordneter Weirich. 

Weirich (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, die Post 
hat, wie Sie mir sicherlich bestätigen können, im 
Jahre 1980 im Bereich der Bankdienste 300 Millio-
nen Mark Defizit gemacht. Niemand hat etwas dage-
gen, daß sich die Post neue Ertragsquellen er-
schließt. Ich frage mich aber, ob unter dem Aspekt 
der Wettbewerbsgleichheit und der Beibehaltung 
der Subventionierungspraxis bei der Ausweitung 
ausgerechnet ein Markt gesucht werden muß, in 
dem es durch das private Kreditgewerbe mit seinen 
44 000 Angeboten eine ausreichende Bedarfsdek-
kung gibt. 

Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wei-
rich, ich möchte noch einmal sagen: Die Deutsche 
Bundespost beabsichtigt nicht, irgendwelche Aus-
weitungen ihrer Bankdienste vorzunehmen. 

Vizepräsident Frau Renger: Zweite Zusatzfrage, 
bitte. 

Weirich (CDU/CSU): Kann ich dieser Antwort ent-
nehmen, daß damit die Aussagen von Herrn Bundes-
postminister Matthöfer in bezug auf das Angebot 
von Wertpapieren und ähnliches, die er auf einer 
Pressekonferenz vor etwa drei Wochen gemacht hat, 
hinfällig sind? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Ich kann Ihnen nicht 
bestätigen, daß der Bundespostminister derartige 
Veröffentlichungen gemacht und derartige Ange-
bote unterbreitet hat. 

Vizepräsident Frau Renger: Dritte Zusatzfrage. 

Weirich (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, lassen 
Sie mich eine letzte Zusatzfrage stellen. Wie beurtei-
len Sie es unter wettbewerbspolitischen und ord-
nungspolitischen Aspekten, daß die Post angesichts 
der Entwicklung der neuen Informations- und Kom-
munikationstechniken Angebote über die schmal-
bandige Kommunikation macht, wie Sie es angedeu-
tet haben, daß sie konkurrenzloser Netzträger kraft 
Gesetzes ist, aber gleichzeitig Informationen für das 
Geschäft anbietet, also einerseits Wirtschaftsunter-
nehmen und andererseits Behörde ist? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wei-
rich, ich habe schon in der Beantwortung Ihrer er-
sten Frage gesagt, daß wir davon ausgehen, daß wir 
keine Wettbewerbsvorteile haben. Im Gegenteil, wir 
stellen unsere Netze dem Bankgewerbe genauso zur 
Verfügung wie unseren eigenen Diensten, dem Post-
sparkassendienst oder Postscheckdienst. 

Vizepräsident Frau Renger: Letzte Zusatzfrage. 

Weirich (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, darf ich 
davon ausgehen, daß bei Ihnen — da Sie sich dort 
neue Ertragsquellen erschließen wollen, wie Sie in 
Ihrer ersten Antwort eingeräumt haben — Überle-
gungen vorhanden sind, das Fernmeldeanlagenge-
setz und das dort enthaltene Monopol der Post im 
Hinblick auf die neuen Informationstechnologien zu 
lockern? 
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Becker, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Wei-
rich, der Bundespostminister sieht derzeit keine 
Notwendigkeit, das Fernmeldeanlagengesetz zu än-
dern. 

(Weirich [CDU/CSU]: Danke!) 

Vizepräsident Frau Renger: Die Frage 39 des Abge-
ordneten Thüsing wird auf seinen Wunsch schrift-
lich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Ich rufe die Frage 40 der Frau Abgeordneten Dr. 
Däubler-Gmelin auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung von Ar-
beits- und Dienstplätzen im Bereich der ehemaligen OPD 
(Oberpostdirektion) Tübingen? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Becker, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, wenn 
Sie einverstanden sind, würde ich gerne Ihre beiden 
Fragen, weil sie im Zusammenhang stehen, auch zu-
sammenhängend beantworten. 

(Frau Dr. Däubler-Gmelin [SPD]: Jawohl!) 

Vizepräsident Frau Renger: Dann rufe ich auch die 
Frage 41 der Frau Abgeordneten Dr. Däubler-Gme-
lin auf: 

Stimmt die Bundesregierung mit mir darin überein, daß die 
Bedingungen im Bereich der jetzigen OPD Stuttgart/Tübin-
gen den Verhältnissen im Bereich der OPD Karlsruhe/Neu-
stadt insoweit vergleichbar sind, als eine Art Filialsystem 
auch hier errichtet werden kann? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Zum Zeitpunkt der 
Auflösung der Oberpostdirektion Tübingen waren 
am Standort Tübingen als ausgelagerte Dienststel-
len der Oberpostdirektion Stuttgart 145 Arbeits-
plätze des höheren und des gehobenen mittleren 
Dienstes vorgesehen. Das jetzige Ist beträgt 140 Ar-
beitsplätze. Bei der Auflösung der OPDen hat sich 
die Bundespost bemüht, gleichermaßen zumutbare 
Verhältnisse für das Personal im sozial-humanen 
Bereich zu schaffen. Die Maßnahmen dazu waren im 
Hinblick auf die unterschiedlichen Verhältnisse der 
einzelnen Oberpostdirektionen zu differenzieren. 
Insofern sind die Bedingungen bei der Auflösung 
der Oberpostdirektionen Tübingen und Neustadt 
zwar vergleichbar, die erforderlichen Maßnahmen 
jedoch unterschiedlich. 

Auch in Tübingen wird eine Art Filialsystem prak-
tiziert, um zumutbare Arbeitsplätze zu schaffen. 
Dies drückt sich in den obigen Zahlen aus. Für Neu-
stadt sind derartig günstige Verhältnisse nur durch 
besondere Maßnahmen zu erreichen. 

Bei der Erstellung des Gesamtkonzepts und der 
Durchführungsvorhaben wurde unterschieden nach 
Arbeitsplätzen, die aus personalfürsorgerischen, 
und solchen, die aus raumordnungs- und strukturpo-
litischen Gründen am bisherigen Standort verblei-
ben bzw. dorthin verlagert werden können. 

Vizepräsident Frau Renger: Zusatzfrage, Frau Ab-
geordnete Dr. Däubler-Gmelin. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD): Herr Staatssekre-
tär, könnte wegen der sozialen Erschwernisse, die 
für einzelne Mitarbeiter ganz unstreitig auftauchen, 
und auch, um der Angst vor Arbeitsplatzverlust zu 
begegnen — die auch über den Umweg des Abzugs 
höher qualifizierter Dienstposten entsteht —, nicht 
vermehrt das Filialsystem ausgebaut werden bzw. 
Aufgaben aus dem OPD-Bereich Stuttgart nach Tü-
bingen übertragen werden? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Frau Kollegin, ich 
möchte nicht ausschließen, daß auch Organisations-
einheiten der Oberpostdirektionen Stuttgart bzw. 
Freiburg im Breisgau im Bezirk der ehemaligen 
Oberpostdirektion Tübingen angesiedelt werden 
können. Das ist aber bereits geschehen für die Fern-
meldeschule für den Tübinger Bereich, die zusam-
mengelegte Postschule für den jetzigen Bezirk der 
Oberpostdirektion Freiburg, die Außenstelle der Be-
soldungskasse Stuttgart, die Arbeitsplätze der Bun-
despostbetriebskrankenkasse und schließlich die 
Zentralstelle, bei der die Dienst- und Arbeitsunfälle 
im Gesamtbereich der Deutschen Bundespost bear-
beitet werden. Frau Kollegin, dies sind immerhin in-
zwischen 124 Arbeitsplätze. 

Den Auslagerungen sind natürlich, wenn man die 
angestrebten Rationalisierungseffekte nicht völlig 
aus dem Auge verlieren will, Grenzen gesetzt. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine weitere Zusatzfra-
ge, bitte. 

Frau Dr. Däubler-Gmelin (SPD): Herr Staatssekre-
tär, teilen Sie meine Auffassung, daß die Bundespost 
insgesamt —auch unter Berücksichtigung des Ra-
tionalisierungseffekts — mit dem Fillialsystem gute 
Erfahrungen macht? 

Becker, Parl. Staatssekretär: Ich teile Ihre Auffas-
sung, Frau Kollegin. 

Vizepräsident Frau Renger: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Herr Staatssekretär Becker, herzlichen Dank. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Forschung und Technologie auf. Herr Par-
lamentarischer Staatssekretär Stahl steht zur Be-
antwortung zur Verfügung. 

Die Frage 45 ist von dem Herrn Abgeordneten 
Herberholz eingebracht worden. Der Abgeordnete 
ist nicht im Saal. Die Frage kann nicht beantwortet 
werden. 

Die Frage 46 des Herrn Abgeordneten Dr. Steger 
wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Frau Renger 
Die Fragen 47 und 48 des Herrn Abgeordneten 

Lenzer sind zurückgezogen. 

Herr Staatssekretär, es tut mir leid, Sie sind leider 
vergeblich hierhergekommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der 
Fragestunde. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages für Donnerstag, den 30. September 
1982, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.58 Uhr) 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. Ahrens * 	 1. 10. 
Dr. Althammer * 	 1. 10. 
Dr. Bardens * 	 1. 10. 
Böhm (Melsungen) * 	 1. 10. 
Büchner (Speyer) * 	 1. 10. 
Eickmeyer * 	 1. 10. 
Dr. Enders * 	 1. 10. 
Dr. Dregger 	 29. 9. 
Dr. Geßner * 	 1. 10. 
Hauck 	 1. 10. 
Hoppe 	 1. 10. 
Horn * 	 1. 10. 
Frau Huber 	 29. 9. 
Ibrügger ** 	 1. 10. 
Jäger (Wangen) * 	 1. 10. 
Jung (Kandel) * 	 1. 10. 
Kittelmann * 	 1. 10. 
Lemmrich * 	 1. 10. 
Lenzer * 	 1. 10. 
Lorenz * 	 30. 9. 
Dr. Müller * 	 1. 10. 
Frau Pack * 	 1. 10. 
Pensky * 	 1. 10. 
Reddemann * 	 1. 10. 
Rösch * 	 1. 10. 
Dr. Schäuble * 	 1. 10. 
Schmidt (München) * 	 1. 10. 
Schmidt (Wattenscheid) 	29. 9. 
Schmidt (Würgendorf) * 	1. 10. 
Schulte (Unna) 	 1. 10. 
Dr. Solms 	 30. 9. 
Dr. Freiherr 
Spies von Büllesheim * 	1. 10. 
Dr. Unland * 	 1. 10. 
Dr. Vohrer * 	 1. 10. 
Dr. Wendig 	 1. 10. 
Wischnewski 	 30. 9. 
Dr. Wittmann * 	 1. 10. 

* für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates 

** für die Teilnahme an Sitzungen der Nordatlantischen Versamm-
lung 

Anlage 2 

Amtliche Mitteilungen 

Der Herr Bundespräsident hat mit Schreiben vom 17. September 
1982 mitgeteilt, daß er gemäß Artikel 64 Abs. 1 des Grundgesetzes 
auf Vorschlag des Herrn Bundeskanzlers 

den Bundesminister des Auswärtigen, Herrn Hans-Dietrich Gen-
scher, 

den Bundesminister des Innern, Herrn Gerhart Rudolf Baum, 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

den Bundesminister für Wirtschaft, Herrn Dr. Otto Graf Lambs-
dorff sowie 

den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Herrn Josef Ertl, 

aus dem Amt entlassen und 

Herrn Bundeskanzler Helmut Schmidt zugleich zum Bundesmini-
ster des Auswärtigen, 

Herrn Bundesminister Dr. Jürgen Schmude unter Beibehaltung 
seines bisherigen Amtes zum Bundesminister des Innern, 

Herrn Bundesminister Manfred Lahnstein unter Beibehaltung sei-
nes bisherigen Amtes zum Bundesminister für Wirtschaft sowie 

Herrn Bundesminister Björn Engholm unter Beibehaltung seines 
bisherigen Amtes zum Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten 

ernannt habe. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, 
Familie und Gesundheit hat mitgeteilt, daß der Ausschuß gemäß 
§ 80 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung von einer Berichterstat-
tung über die nachstehende Vorlage absieht: 

Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pok-
kenerkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland und 
über die Entwicklung der Welt-Pockenlage insgesamt (Druck-
sache 9/548) 

Der Bundeskanzler hat mit Schreiben vom 20. September 1982 
gemäß § 32 Abs. 6 des Bundesbahngesetzes vom 13. Dezember 1951 
den Jahresabschluß der Deutschen Bundesbahn für das Geschäfts-
jahr 1980 mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt. Der Jahres-
abschluß liegt im Parlamentsarchiv zur Einsicht aus. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Penner auf die Frage 
des Abgeordneten Clemens (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1998 Frage 3): 

Ist die Bundesregierung bereit, aus der Untersuchung für 
das Bundesverteidigungsministerium durch Herrn Emcke 
Konsequenzen in Form von Stellenplankürzungen und Ein-
sparungen von Sachkosten im Bundesverteidigungsministe-
rium zu ziehen, und wird die Bundesregierung die bisher noch 
nicht überprüften 4 200 Arbeitsplätze des Bundesverteidi-
gungsministeriums einer kritischen Untersuchung unterzie-
hen? 

Als Ergebnis der Untersuchungen durch Herrn 
Manfred Emcke und die Beratungsfirma McKinsey 
beabsichtigt Bundesminister Dr. Apel im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung ein leistungsfähiges 
Controlling-System einzuführen. 

Ziel dieser Reorganisation ist es, der Leitung des 
Ministeriums verbesserte Instrumente der Planung, 
Steuerung und Kontrolle für die komplexen Füh-
rungsaufgaben des Verteidigungsressorts zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die in diesem Zusammenhang von der Fa. McKin-
sey genannten Einsparungsmöglichkeiten beruhen 
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auf Grobschätzungen, da eine Überprüfung von Ein-
zelarbeitsplätzen in den untersuchten Abteilungen 
nicht Inhalt des Beratungsauftrages war. Daher 
können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine unmit-
telbaren Konsequenzen hinsichtlich der Kürzung 
von Haushaltsstellen gezogen werden. 

In welchem Ausmaß sich als Folge dieser Organi-
sationsveränderung Stellenreduzierungsmöglich-
keiten ergeben, wird noch im Rahmen anschließen-
der Detailuntersuchungen zu ermitteln sein. 

Auf Grund der unterschiedlichen Aufgabenstel-
lung der nicht unmittelbar in die Untersuchung ein-
bezogenen Arbeitsbereiche des Bundesministeri-
ums der Verteidigung ist es nicht möglich, allgemein 
Rückschlüsse auf personelle Reserven zu ziehen. 

Anlage 4 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Fröhlich auf die Fragen des 
Abgeordneten Gerstein (CDU/CSU) (Drucksache 
9/1998 Fragen 8 und 9): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ankündigung des 
Sprechers der Grünen in Düsseldorf, wonach die nordrhein-
westfälischen Grünen und verschiedene Gruppen von Atom-
kraftgegnern gegen den Weiterbau des Schnellen Brüters in 
Kalkar aktiven Widerstand leisten werden? 

Auf welche Weise hält es die Bundesregierung für möglich, 
den Übungsbetrieb für Aktionen wie z. B. kleine Sabotageakte 
gegen den Schnellen Brüter, wie er nach den gleichen Aussa-
gen z. Z. durchgeführt wird, zu unterbinden? 

Von der aus Presseberichten bekanntgewordenen 
Ankündigung des Sprechers der Grünen in Nord-
rhein-Westfalen, man werde nach der Demonstra-
tion in Kalkar am 2. Oktober gegen den Bau des 
„Schnellen Brüters" aktiven Widerstand leisten und 
vor Blockaden, Streiks und Sabotageakten nicht 
mehr zurückschrecken, hat sich — ebenfalls Presse-
berichten zufolge — der Landesverband der Grünen 
in Nordrhein-Westfalen distanziert. Er hat dem 
Sprecher die Legitimation abgesprochen, für den 
Landesverband als Sprecher aufzutreten; man lehne 
nach wie vor jegliche Form gewaltsamer Sabotage 
ab. 

Den Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen 
ist über Übungen für gewaltsame Aktionen, wie 
kleine Sabotageakte, gegen den Weiterbau des 
Schnellen Brüters nichts bekannt. 

Für den Fall, daß derartige Aktivitäten festgestellt 
werden sollten, werden die zuständigen Behörden 
des Landes die erforderlichen Maßnahmen treffen. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Huonker auf die Frage des 
Abgeordneten Dr. Zumpfort (FDP) (Drucksache 
9/1998 Frage 11): 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag, Wind-
kraftanlagen zur privaten Hausenergieversorgung einkom-
mensteuerrechtlich hinsichtlich Wertabschreibungen den 
gleichen Status als alternative Energiequelle einzuräumen, 
wie dies bei Solaranlagen, Biogasanlagen und Wärmepumpen 
der Fall ist? 

Die Bundesregierung hat in der Dritten Fort-
schreibung ihres Energieprogramms vom 4. Novem-
ber 1981 erneut bekräftigt, daß auch in Zukunft un-
ter Beachtung der Erfordernisse des Umweltschut-
zes zur Deckung des Energiebedarfs alle Energieträ-
ger angemessen genutzt werden müssen. Sie wird 
deshalb die Förderung von Forschung und Markt-
einführung konsequent fortsetzen, um alle in unse-
rer geographischen Lage anwendbaren Technolo-
gien zur Nutzung der erneuerbaren Energien zum 
Einsatz zu bringen. Windkraftanlagen können lokal 
zur Energieversorgung beitragen. Zur Zeit wird der 
Betrieb von Pilot- und Demonstrationsanlagen er-
probt. Eine Steuerermäßigung, wie sie z. B. in Form 
erhöhter Absetzungen nach § 82 a der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung für den Einbau 
bestimmter Fernwärmeanschlüsse sowie von Wär-
mepumpen, Solaranlagen und Anlagen zur Wärme-
rückgewinnung in Anspruch genommen werden 
kann, wird mit weiterer Entwicklung und wachsen-
der Bedeutung von Windkraftanlagen zu prüfen 
sein. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Huonker auf die Fragen 
der Abgeordneten Frau Dr. Martiny-Glotz (SPD) 
(Drucksache 9/1998 Fragen 13 und 14): 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Ausmaß der Beteili-
gungen von Lebensversicherungsunternehmen an anderen 
Versicherungsunternehmen in Hinsicht auf das Gebot der 
Spartentrennung, auf die Risiken solcher Kapitalanlagen und 
auf eine gerechte Überschußbeteiligung der Versicherten? 

Wieviel Fälle sind der Bundesregierung bekannt, in denen 
durch solche Beteiligungen hohe Verluste zum Nachteil der 
Versicherten entstanden sind, und sollten eventuelle Beteili-
gungen von Lebensversicherungsunternehmen an anderen 
Versicherungsunternehmen beschränkt oder verboten wer-
den? 

Zu Frage 13: 

Um im Wettbewerb bestehen zu können, sind die 
Versicherer auch bei Spartentrennung daran inter-
essiert, den Versicherungsinteressenten ein umfas-
sendes Versicherungsangebot zu unterbreiten. Dies 
legt wechselseitige Beteiligungen nahe. Solche Be-
teiligungen sind durch die Vermögensanlagevor-
schriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes ge-
deckt und stehen nicht im Widerspruch zum Gebot 
der Spartentrennung, wenn folgendes beachtet 
wird: 

1. Die Beteiligung an anderen Versicherungsunter-
nehmen darf nicht überproportional groß sein, 
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d. h. die im Versicherungsaufsichtsgesetz festge-
schriebenen Grundsätze der Sicherheit, Rentabi-
lität und Liquidität bei angemessener Mischung 
und Streuung der Vermögensanlagen müssen be-
achtet werden. Das gilt nicht nur für das soge-
nannte gebundene Vermögen von Versiche-
rungsunternehmen, das in Höhe insbesondere 
der versicherungstechnischen Rückstellungen 
zu bilden ist; es gilt vielmehr auch für das dar-
über hinaus zu bildende sogenannte freie Vermö-
gen. 

2. Soweit eine Beteiligung in das „gebundene Ver-
mögen" eingehen soll, müssen darüber hinaus 
die durch das Versicherungsaufsichtsgesetz ge-
zogenen festen Grenzen eingehalten werden. Ak-
tienbesitz darf beispielsweise zusammen mit An-
teilen an Wertpapier-Sondervermögen 25 v. H. 
des gebundenen Vermögens nicht übersteigen. 
Aktien derselben Gesellschaft außerdem insge-
samt nicht 5 v. H. des Grundkapitals dieser Ge-
sellschaft. Höhere Beteiligungen bedürfen einer 
Ausnahmegenehmigung der zuständigen Auf-
sichtsbehörden, die nicht ohne eingehende Prü-
fung erteilt wird. 

3. Für die Beteiligung darf nicht mehr als das be-
triebsnotwendige Kapital eingesetzt werden, d. h. 
Zuschüsse und Verlustausgleiche dürfen nicht 
gewährt werden. 

Bei Beachtung dieser Grundsätze wird das finan-
zielle Risiko einer Beteiligung so eingegrenzt, daß es 
erfahrungsgemäß nicht größer ist als dasjenige ei-
ner anderen Vermögensanlage. Demzufolge hat die 
Beteiligung an anderen Versicherungsunternehmen 
dann auch keine negativen Auswirkungen auf die 
gerechte Überschußbeteiligung der Versicherten. 

Zu Frage 14: 

Der Bundesregierung ist bisher nur ein Fall be-
kanntgeworden, der sich überdies in jüngster Zeit 
ereignet hat, in dem die Beteiligung eines Lebens-
versicherungsunternehmens an einem anderen Ver-
sicherungsunternehmen zu hohen Verlusten ge-
führt hat. In diesem Fall sind von dem Lebensversi-
cherungsunternehmen über das betriebsnotwendige 
Kapital der Beteiligung hinaus an die Beteiligungs-
gesellschaft besondere Zuschüsse zum Verlustaus-
gleich gewährt worden. In diesem Vorgang hat die 
zuständige Versicherungsaufsichtsbehörde einen 
Mißstand gesehen, der die Belange der Versicherten 
gefährde; sie hat hiergegen Aufsichtsmaßnahmen 
ergriffen. Da das betroffene Unternehmen hierge-
gen Rechtsmittel eingelegt hat, bleibt zunächst ab-
zuwarten, ob die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 
Rechtskraft erhalten. Erst danach könnte sich die 
Frage stellen, ob die Beteiligung von Lebensversi-
cherungsunternehmen an anderen Versicherungs-
unternehmen zusätzlicher gesetzlicher Regelungen 
bedarf. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Huonker auf die Frage des 
Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Drucksache 9/1998 
Frage 15): 

Ist die Bundesregierung bereit, für zusätzliche Ausbil-
dungsplätze den Ausbildungsbetrieben in den nächsten drei 
Jahren einen Steuerfreibetrag zu gewähren und darüber hin-
aus dafür Sorge zu tragen, daß Ausbildungsbetriebe bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge in den nächsten drei Jahren be-
vorzugt berücksichtigt werden, um damit die Jugendarbeitslo-
sigkeit zu beseitigen? 

Die Bundesregierung beabsichtigt nicht, Steuer-
freibeträge für Ausbildungsbetriebe vorzuschlagen. 

Einer Bevorzugung von Ausbildungsbetrieben bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge steht zwingendes 
EG-Recht entgegen. Nach der EG-Koordinierungs-
richtlinie für die Vergabe öffentlicher Bauaufträge 
dürfen nur ausschließlich auftragsbezogene Krite-
rien für die Entscheidung über den Zuschlag maßge-
bend sein, wie z. B. niedrigster Preis, wirtschaftlich-
stes Angebot und technischer Wert, jedoch keine 
Kriterien, die in der Person des Bieters oder in der 
Struktur seines Betriebes begründet sind. Eine Än-
derung dieser zwingenden EG-Vorschriften anzu-
streben wäre erfolglos. 

Ferner sind nach den wirtschaftspolitischen Prin-
zipien für die Vergabe öffentlicher Aufträge diese 
grundsätzlich nach Wettbewerbsprinzipien zu ver-
geben. Damit wird den haushaltsrechtlichen Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
Rechnung getragen, die auch für die Vergabe öffent-
licher Aufträge maßgebend sind. 

Im Augenblick sprechen auch frühere Erfahrun-
gen dagegen, daß eine solche Regelung geeignet ist, 
die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
wirksam zu verbessern. Bei der ersatzlosen Strei-
chung einer derartigen Regelung anläßlich der No-
vellierung der VOB im Jahr 1973 hat der Deutsche 
Verdingungsausschuß für Bauleistungen, in dem die 
ausbildende Wirtschaft maßgeblich vertreten ist, 
den EG-rechtlich notwendigen Fortfall der Bestim-
mung zusätzlich damit begründet, daß sie praktisch 
keine Rolle gespielt habe. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Egert auf die Frage des Ab-
geordneten Milz (CDU/CSU) (Drucksache 9/1998 
Frage 25): 

Ist die Bundesregierung zur Beseitigung der Jugendar-
beitslosigkeit bereit, die Anrechnung der Ausbildungsplätze 
nach dem Schwerbehindertengesetz für die Dauer von drei 
Jahren auszusetzen? 

Auf eine entsprechende Frage des Herrn Kollegen 
Schröder (Wilhelminenhof) hat mein Kollege Rudolf 
Dreßler in der Fragestunde vom 26./27. Mai 1982 
(Stenographischer Bericht Seite 6311) geantwortet; 
seitdem hat sich kein neuer Sachstand ergeben. 

In der Sache möchte ich insbesondere nochmals 
auf die Zielsetzung hinweisen, daß Ausbildungs- 
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plätze in einem angemessenen Umfang auch für 
schwerbehinderte Jugendliche zur Verfügung ge-
stellt werden. Hierzu tragen eine Reihe gesetzlicher 
Regelungen im Schwerbehindertengesetz bei, vor al-
lem auch die Einbeziehung der Ausbildungsplätze in 
die Beschäftigungspflicht. Gerade vor dem Hinter-
grund der schwieriger gewordenen Situation auf 
dem Ausbildungsstellenmarkt erscheint es proble-
matisch, solche Schutzregelungen für Schwerbehin-
derte abzubauen. Die Interessen schwerbehinderter 
Auszubildender einerseits und nichtbehinderter 
Auszubildender andererseits dürfen nicht gegenein-
ander ausgespielt werden. 

Im Rahmen der angekündigten Novellierung des 
Schwerbehindertengesetzes wird es darum gehen, 
Lösungen zu finden, die beiden Seiten gerecht wer-
den. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Egert auf die Fragen des 
Abgeordneten Kroll-Schlüter (CDU/CSU) (Drucksa-
che 9/1998 Fragen 29 und 30): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß die 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen mit ihren Pflicht-
beiträgen zur Finanzierung von Abtreibungen — nicht nur 
aus medizinischen, sondern auch aus anderen, sozialen Grün-
den — gezwungen werden, und was gedenkt sie dagegen zu 
tun? 

Was ist der Bundesregierung über die Forderung einiger 
Gewerbeaufsichtsämter bekannt, in Discotheken sogenannte 
Lärmpegelbegrenzer einzubauen, die bewirken sollen, daß 
sich die Musikanlage automatisch abstellt, wenn diese eine 
Lautstärke von mehr als 85 Dezibel erreicht, und ist sie bereit, 
diese Forderung durch eine entsprechende gesetzliche Rege-
lung zu unterstützen? 

Zu Frage 29: 

Die gesetzliche Krankenversicherung trägt nur 
die Kosten für nicht rechtswidrige Schwanger-
schaftsabbrüche. Das Bundesverfassungsgericht 
hat in seiner Entscheidung vom 25. Februar 1975 
festgestellt, welche Gründe für einen Schwanger-
schaftsabbruch vor der Wertordnung des Grundge-
setzes Bestand haben. 

In dem vom Bundesverfassungsgericht gezogenen 
Rahmen hat es der Gesetzgeber für erforderlich ge-
halten, die Kosten für derartige medizinische Ein-
griffe von den Krankenkassen übernehmen zu las-
sen. Für eine Ausgrenzung der verfassungsrechtlich 
anerkannten Notlageindikation aus der Leistungs-
pflicht der Krankenkassen sind sachliche Gründe 
nicht erkennbar. 

Das geltende Recht bietet die Gewähr, daß die Ein-
griffe nach umfassender Begutachtung und Bera-
tung durch qualifizierte Ärzte durchgeführt werden 
und nicht durch unqualifizierte „Kurpfuscher", de-
ren gesundheitsschädigende Tätigkeit in vielen Fäl-
len gerade wieder eine Leistungspflicht der Kran-
kenkassen hervorrufen würde. Die Bundesregie-
rung beabsichtigt daher nicht, die Leistungen der 
Krankenkassen bei nicht rechtswidrigen Schwan

-

gerschaftsabbrüchen zu beseitigen oder auf be-
stimmte Indikationsgruppen zu beschränken. 

Zu Frage 30: 

In einigen Bundesländern sind in den letzten Jah-
ren Schwerpunktaktionen in Diskotheken zum 
Schutz der Beschäftigten gegen Lärmschäden 
durchgeführt worden. Dabei wurde festgestellt, daß 
die Lärmbelastungen in einem Teil der Diskotheken 
zu hoch waren. Die Gewerbeaufsicht hat unter ande-
rem in einem Teil der Fälle angeordnet, die Laut-
stärke durch Einbau von Lärmpegelbegrenzern her-
abzusetzen. Die Rechtsgrundlage dafür ist § 15 der 
Arbeitsstättenverordnung, der einen mittleren 
Lärmwert von 85 Dezibel als Obergrenze vor-
schreibt. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grobecker auf die Frage 
des Abgeordneten Sielaff (SPD) (Drucksache 9/1998 
Frage 31): 

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, Hersteller-
firmen von Medikamenten zu verpflichten, Ärzte ausführlich 
auf Suchtrisiken von Arzneimitteln hinzuweisen, um zu ver-
hindern, daß Suchtwirkungen von Medikamenten verschwie-
gen oder verharmlost werden? 

Das Bundesgesundheitsamt sowie das Paul-
Ehrich-Institut besitzen nach dem Arzneimittelge-
setz die Möglichkeit, durch Auflagen auf den Inhalt 
der Packungsbeilage Einfluß zu nehmen. 

Inhalt der Packungsbeilage kann auch ein Hin-
weis sein, der auf die Gefahr der Entstehung von Ab-
hängigkeit oder Sucht hinweist. Ein derartiger Hin-
weis in der allgemein zugänglichen Packungsbei-
lage könnte jedoch im konkreten Einzelfall proble-
matisch sein. 

Besondere Informationen nur für Ärzte können 
den Herstellern durch Auflagen bisher nicht aufer-
legt werden. Der Bericht der Bundesregierung über 
Erfahrungen mit dem Arzneimittelgesetz bezeich-
net es jedoch als sinnvoll, neben die Packungsbei-
lage eine besondere Arztinformation zu stellen, die 
auch besondere, nur für den Arzt bestimmte Hin-
weise enthält. 

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, daß in 
der Vergangenheit der Weg eingeschlagen worden 
ist, eine besondere Arztinformation im Weg eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrages zwischen Zulassungs-
behörde und Herstellerfirma festzulegen. Dieses 
Verfahren setzt jedoch die Mitwirkung der betroffe-
nen Unternehmen voraus. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grobecker auf die Frage 
des Abgeordneten Vogelsang (SPD) (Drucksache 
9/1998 Frage 32): 
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Ist die Bundesregierung angesichts zunehmender Verbrei-
tung von Videokassetten mit jugendgefährdendem Inhalt be-
reit, bei den Herstellern von Videokassetten auf die Einrich-
tung einer Freiwilligen Selbstkontrolle hinzuwirken analog 
der Freiwilligen Selbstkontrolle, wie sie etwa beim Film be-
steht? 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, Aus-
wüchsen auf dem Videomarkt in erster Linie durch 
eine strikte Anwendung des geltenden Rechts, d. h. 
des Strafrechts und des Gesetzes über die Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften zu begegnen. In-
soweit ist darauf hinzuweisen, daß die Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften in letzter 
Zeit auf Antrag verschiedener Jugendämter bereits 
etwa 60 Video-Filme mit brutalen oder pornographi-
schen Inhalten indiziert hat. 

Daneben ist eine Initiative des Justizministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Donnepp, von be-
sonderer Bedeutung. Frau Donnepp hat kürzlich die 
Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen gebe-
ten, Verstöße gegen das Verbot der Gewaltverherrli-
chung stärker zu verfolgen. Die Bundesregierung 
hat diese Initiative ausdrücklich begrüßt. Sie hält es 
für wünschenswert, daß die anderen Landesjustiz-
verwaltungen sich dem Beispiel von Nordrhein-
Westfalen anschließen. 

Unabhängig davon erwartet die Bundesregierung 
jedoch, daß die Video-Branche geeignete Vorkehrun-
gen trifft um sicherzustellen, daß beim Vertrieb von 
Video-Kassetten die gesetzlichen Bestimmungen be-
achtet werden. Entsprechende Bemühungen sind 
von der Video-Branche kürzlich angekündigt wor-
den. 

Die Bundesregierung wird die weitere Entwick-
lung auf diesem Gebiet aufmerksam beobachten 
und ggf. prüfen, ob eine gesetzliche Selbstkontrolle 
oder eine weitere Intensivierung der Arbeit der 
Strafverfolgungsbehörden und der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Schriften notwendig sind. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grobecker auf die Fragen 
des Abgeordneten Marschall (SPD) (Drucksache 
9/1998 Fragen 33 und 34): 

Wie beurteilt die Bundesregierung Werbepraktiken der 
Hersteller von Muttermilchersatzprodukten, mit denen Ärzte, 
Kinderschwestern und Hebammen zur Anwendung bzw. Wei-
tergabe solcher Produkte bewegt werden, z. B. durch kosten-
lose Lieferung der benötigten Mengen bis hin zur Finanzie-
rung von Studienreisen und wird sich die Bundesregierung 
für die Umsetzung des WHO-Kodex für die Vermarktung von 
Muttermilchersatz in der Bundesrepublik Deutschland ein-
setzen, der eine Einschränkung der Werbung für diese Pro-
dukte empfiehlt? 

Wie kann erreicht werden, daß Neugeborene nicht gegen 
den Willen ihrer Eltern und ohne Notwendigkeit mit Fertig-
nahrung ernährt werden und so das Stillen erschwert wird? 

Zu Frage 33: 

Die Bundesregierung steht den Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation grundsätzlich po-

sitiv gegenüber. Eines der beiden wesentlichen Ziele 
des Kodex, die Förderung des Stillens durch Aufklä-
rung und Information, wird von der Bundesregie-
rung nachdrücklich unterstützt. 

Ein absolutes Werbeverbot, wie vom WHO-Kodex 
empfohlen, wird dagegen nicht für erforderlich ge-
halten. Es wird zunächst abgewartet, wie sich frei-
willige Werbebeschränkungen im Rahmen einer am 
1. Juli 1982 in Kraft getretenen Vereinbarung zwi-
schen dem Bundesverband der diätetischen Lebens-
mittelindustrie und der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderheilkunde in der Praxis bewähren. Darüber 
hinaus wird eine Einschränkung der Werbung im 
Rahmen freiwilliger Werbebeschränkungen gegen-
wärtig auf EG-Ebene erörtert. 

Werbepraktiken, durch die bei Ärzten und ande-
ren im Gesundheitswesen tätigen Personen ein 
Zwang zur Verwendung oder Empfehlung bestimm-
ter Muttermilchersatzprodukte ausgelöst wird, ver-
stoßen nach Auffassung der Bundesregierung gegen 
die Wettbewerbsregeln des Bundesverbandes der 
diätetischen Lebensmittelindustrie. Nach den Wett-
bewerbsregeln ist es grundsätzlich unzulässig, 
Gruppen und Institutionen, die für die Empfehlung 
von Säuglings- und Kleinkindernahrung von Bedeu-
tung sein können, diese Erzeugnisse kostenlos zu 
überlassen. 

Die Gewährung von Stipendien für Studienreisen 
ist auch nach dem Weltgesundheitsorganisations-
Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatz-
produkten zulässig. Für diese Fälle sehen die Welt-
gesundheitsorganisations-Empfehlungen lediglich 
eine Auskunftspflicht vor. 

Zu Frage 34: 

Die Kinderärzte in der Bundesrepublik Deutsch-
land unterstützen die Bestrebungen zur Förderung 
der Muttermilchernährung, die um so wirksamer 
sind, je mehr die Mütter bereits in den ersten Le-
benstagen nach der Geburt stillen. Die ausschließli-
che Muttermilchernährung — abgesehen von medi-
zinisch begründeten Sonderfällen — ist deshalb in 
den ersten Lebenstagen allgemein anerkannte Pra-
xis geworden. Die Bundesregierung wirkt darauf 
hin, daß auch im Rahmen der ärztlichen Fortbildung 
alles getan wird, damit sich diese Praxis überall 
durchsetzt. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Becker auf die Frage des 
Abgeordneten Thüsing (SPD) (Drucksache 9/1998 
Frage 39): 

Was hat den Bundespostminister veranlaßt, den Aushang 
eines Plakats der Kinderhilfsorganisation Terre des Hommes 
gegen Ausländerfeindlichkeit in den Postämtern nicht zu ge-
statten, obwohl das Plakat neben dem Bild eines türkischen 
Kindes lediglich den rot durchgestrichenen Schriftzug „Aus-
länder raus", die mit dem Kind in Verbindung gebrachte Aus- 
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sage „Ick bin een Berliner" sowie den Text „Deutsche und aus-
ländische Kinder halten zusammen. Kinder kennen keine 
Grenzen." enthält? 

Das Hilfswerk Terre des Hommes hatte für eine 
Aktion im September 1982 einen kostenlosen Pla-
kataushang und die Auslage von Formblättern 
„Zahlkarte/Postüberweisung" beantragt. Der An-
trag bezüglich des Plakataushangs mußte von der 
Deutschen Bundespost abgelehnt werden, da bei ei-
nem Aushang des Plakats bei den Postämtern und 
Poststellen die Gefahr besteht, daß die Deutsche 
Bundespost ungewollt in die aktuelle öffentliche 
Diskussion um den Problemkreis „Integration aus-
ländischer Arbeitnehmer — Ausländerfeindlich-
keit" hineingezogen wird. 

Die für die freiwillig übernommene Leistung „Pla-
kataushang für gemeinnützige Zwecke" geltenden 
Grundsätze schließen Plakate mit politischem In-
halt aus. Für gemeinnützige Zwecke hängt die Deut-
sche Bundespost jährlich in ihren rund 18 000 Amts-
stellen bundesweit und kostenlos etwa 20 verschie-
dene Plakate aus. 

Damit ist in keiner Weise eine Wertung der Tätig-
keit bzw. der Anliegen von Terre des Hommes ver-
bunden. Im Gegenteil unterstützt die Bundesregie-
rung die vielfältigen Aktivitäten von Organisationen 
und Gruppen zur Integration ausländischer Arbeit-
nehmer. 

Anlage 14 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Stahl auf die Frage des Ab-
geordneten Dr. Steger (SPD) (Drucksache 9/1998 
Frage 46): 

Wie stellt die Bundesregierung sicher, daß ihre Beteiligung 
am Space Shuttle nicht auch für militärische Zwecke benutzt 
wird, wie dies gegenwärtig im Rahmen des Columbia-Pro-
gramms von den US-Streitkräften beabsichtigt ist? 

Das Raumtransportgerät Space Shuttle ist eine 
rein amerikanische Entwicklung, an der die Bundes-
republik Deutschland nicht beteiligt ist, so daß der 
Einsatz dieses Geräts naturgemäß von den Vereinig-
ten Staaten bestimmt wird. 

Über die Europäische Weltraumorganisation ESA 
ist die Bundesrepublik Deutschland an der Entwick-
lung des Raumlabors SPACELAB beteiligt, das eine 
mit dem Space Shuttle transportierbare Nutzlast zur 
friedlichen Erforschung und Nutzung des Weltrau-
mes darstellt. Im Rahmen des Übereinkommens 
zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika und bestimmten Regierungen, die Mit-
glieder der Europäischen Weltraumforschungs-Or-
ganisation sind, über ein Programm der Zusammen-
arbeit bei der Entwicklung, Beschaffung und Nut-
zung eines Weltraumlaboratoriums in Verbindung 
mit dem Raumtransportersystem vom 5. September 
1975 ist vorgesehen, Spacelab zu friedlichen Zwek-
ken einzusetzen. 
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